
 

 

 

Beitrags- und Gebührenordnung des 

Berlin American Football Academy e.V. 

 
1. Die Beitrags- und Gebührenordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder 
zur Entrichtung von Beitragen und Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil der 
Beitrittserklärung. 
 
2. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. Zukünftige und oder neue Beitragssätze werden in der 
Mitgliederversammlung beschlossen und in die Beitrags- und Gebührenordnung übernommen. 
 
3. Die festgesetzten Beträge treten nach Beschluss der Mitgliederversammlung am 12.05.2026 
in Kraft. 
 
4. Jahresbeiträge: 
 

Abteilung  vierteljährlich jährlich Überweisung 
Spieler; in Tackle Football Academy (Jugend) 360,00€ 350,00€ 380,00€ 
Spieler; in Trainingsteam ohne Spielbetrieb / 50,00€ 50,00€ 
Spieler; in Senior/ Frauen Flag 250,00€ 240,00€ 270,00€ 
Spieler; in Senior/ Frauen Flag ermäßigt 180,00€ 170,00€ 200,00€ 
Spieler; in Academy (Jugend Flag) 210,00€ 200,00€ 230,00€ 
Cheerleader Senior 250,00€ 240,00€ 270,00€ 
Cheerleader Junior 210,00€ 200,00€ 230,00€ 
Cheerleader Freizeitteam 190,00€ 180,00€ 190,00€ 
passive Mitgliedschaft / 50,00€ 50,00€ 
Ehrenmitgliedschaft frei frei frei 
Teambetreuer/ Teammanager/Schiedsrichter frei frei frei 
Aufnahmegebühr / 50,00€ 50,00€ 

 
 
5. Mahngebühren 

1. Mahnung 5,00 € Mahngebühren 
2. Mahnung 5,00 €Mahngebühren 
3. Mahnung 5,00 € 

 
 
 
6. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt wie folgt: 

vierteljährlich jährlich Überweisung 
15.01./ 15.04/ 15.07/ 15.10. 15.01. bis 31.01. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
7. Veränderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich mitzuteilen. 
 
8. Beitragskonto: 
Kontoinhaber:   Berlin American Football Academy e.V. 
IBAN:    DE51 1009 0000 2885 5490 07 
BIC:    BEVODEBBXXX 
Bank:    Berliner Volksbank 
Zahlungsgrund:  Mitgliedbeitrag/ Name/ Team 
 
9. Eintrittsrichtlinien Gebühren 
 

Zeitraum Eintritt Beitragshöhe 
1.Januar bis 31.März 100% 
1.April bis 30.Juni 75% 
1.Juli bis 30.September 50% 

 
10. Der Vereinsaustritt ist nur entsprechend § 6 der Satzung möglich. 
 
11. Für zusätzliche Sportangebote (Weiterbildungen usw.) gelten gesonderte Gebühren, die im 
Einzelnen festgelegt werden. 
 
12. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten 
Daten der Mitglieder werden entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert. 
 
13. Sollten ein Mitglied mehrere Sportangebote im Verein wahrnehmen wird der zweite 
günstigere Beitrag pauschal mit 100€ berechnet. 
 
14. Trainer und Betreuer die ebenfalls ein aktives Mitglied im Verein sind zahlen 50 Prozent des 
festgesetzten Beitrags. 
 
15. Familienrabatt: Familienmitglieder mit dem gleichen Wohnsitz oder nachweislicher 
Familienzugehörigkeit. Mindestens 2 Aktive Mitglieder ab der dritten Person 20 Prozent auf alle 
Mitgliedschaften. 
 
 
 
 
 
 
 
 


